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286/2022 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 

Aufstellungsbeschluss des Landschaftsplans Borchen 
 

 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 30.06.2021 folgenden Beschluss gefasst:  
 
Der Landschaftsplan „Borchen“ wird gem. § 7 Abs. 3 i. V. m. § 14 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG NRW - aufgestellt. Das Verfahren nach § 14 ff. LNatSchG NRW zur Aufstellung des Land-
schaftsplans wird eingeleitet.  
 
Das Plangebiet des Landschaftsplans Borchen wird das gesamte Gemeindegebiet von Borchen mit 
seinen fünf Ortsteilen umfassen. Der Geltungsbereich des Landschaftsplans wird sich auf den bauli-
chen Außenbereich erstrecken. Die Gebiete der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Gel-
tungsbereichs der Bebauungspläne werden vom Geltungsbereich des Landschaftsplans ausgenom-
men.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 73 des Landesnaturschutzgesetzes NRW Bedienstete 
und Beauftragte der zuständigen Naturschutzbehörden sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz berechtigt sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke zu betreten. Sie 
dürfen dort Prüfungen, Vermessungen, Bodenuntersuchungen und ähnliche Arbeiten und Besichti-
gungen vornehmen. 
 
 
Paderborn, 15.09.2022 
 
Der Landrat des Kreises Paderborn 
Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz 
Im Auftrag 
 
gez. 
Mathea 
 


